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"Die Gebunstagsfeier und, er·staunlicherweise, auch die Bundesfeier 
sind in de r Gefângnisverordnung nicht vorgesehen. Also gibt es sie 
auch nicht. Der l. August tat srch uns lediglich durch Schwãrmer 
und Luftheuler der Hinwiler Dorfbuben und durch ein überdurch
schnittliches Gefãngnisnachtessen kund. Es würde auch eher peinlich 
berühren, den Tag der F'reiheit im Gefãngnis zu feiern! 

So wurde denn keine offizielle F'erer abgehalten; aber ebensowenig 
habe ich für mich alleine gefeiert. Es ging einfach nicht (wie ich 
auch am :>:ordpol nicht in Badehosen herumlaufen würde); hier, wo 
man jeden Augenblick daran erinnert wird, dass man unfrei ist, kann 
man den Tag der Freiheit nicht mit Freude begehen. 

So tõnt denn auch der Eintrag im Tagebuch alles andere als frõhlich : 

'Beute ist ei n ganz besonderer F'eiertag, de r Tag de r schweizerischen 
Fr·eiheit, den ich mit Schwarz, der Farbe der Trauer, beehren will 
(ich habe die Fciertage mit verschiedenen Farben eingetragcn). Das 
ist ein wenig absonderlich, gewiss ; aber· heute halten im ganzen Land 
hcr·um alle mõglichen Leute grosse Heden. 

Von de r alten Tradition de r F r·eiheit werden si e singen - und un ser 
G e f a ngnis i s t vollbese t z t ... 

Dass wir frohen Mutes dcr• 1\rmee dienen sollen; sie diene ja keinen 
Angriffswerken - und im Yemen sterben Menschcn an schweizerischem 
Gas . . . 

Jeder müsse seinen Beitrag an dcn Bund leisten - und eben beschloss 
der· Nalionalrat eine Amnestie für Steuerhinterzieher ... 

l!nd so wird denn heute geheuchelt und gefeiert - und morgcn geht 
jeder wieder seinen Geschãften nach; verkauft Waffen ins Ausland, 
die weiss wo eingesetzt werden; hinterzieht frischfrõhlich weiter 
Steuern (in fünfzehn Jahren kann man ja eine neue Amnestie erlassen -
der Pr·ãzedenzfall ist geschaffen) ... usw. 

Und die braven kleinen Schweizer staunen heute ehrfürchtig, und 
morgen arbeiten sie wieder, zahlen Steuern brav nach dem Lohnausweis 
und lassen die Herren schalten und walten. Die sind schliesslich auch 
Schweizer, und unter Eidgenossen muss man Vertrauen haben - eine 
:\lirage- Geschichte wird's wohl nicht so schnell wieder geben ... ' 

Das sind ungewohnte Tône zur Bundesfeier. Aber das Gefãngnis ist 
der denkbar schlechteste Ort, um vaterHindische Gesinnung zu 
bekommen. Früher, als ich jeweils auf einer Alp im Berner Oberland 
feierte, war der l. August ein grosser Freudentag. lch bezweifle, ob 
ich mich nach Hinwil je wieder freuen kann." 

t.. 

Herausgeber dieses Flugblattes : 

Gruppe Zürich der lnternationalen der Kriegsdienstgegner 
Pappelstrasse 8 , 8055 Züdch 

Druck: Wetter, Wãdenswil 
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UNWUERDIGE 

ZUSTAENDE 

3 Monate 

Gefãngnis 

für einen 

Gewissensentscheid 

••••••• absolviert in einem Buchverlag eine kaufmiinnische 
Lehre. Schon dreimal hat er seine Ferien zur Milarbeit in einem 
Z.ivildienst verwendet. Seine Interessen sind vielseitig; auch ist 
er politisch organisiert und in verschiedenen Jugendorganisationen 
tiitig. Als Sport betreibt er Orientierungslauf und Langlauf. 

Auf Ersuchen des Untersuchungsrichters wurde H. T. aus der 
Schulstunde des kaufmiinnischen Vereins heraus verhaftet , um 
dem \Vehrpsychiater vorgeführt zu werden. Clücklichen Umstiinden 
ist es zu vcrdanken, dass er nicht gar zur 13egutachtung in einer 
lrrenanstalt interniert wurde . Aus dem Verlauf der spateren 
Cerichtsverhandlung konnte man klar auf den Willkürcharakter 
dicser· perfiden iV1ethoden der Militiirjustiz schliesscn. Der Zürcher 
Stadtrat E . Frech und der Vater des Angeklagten wurden von der 
Ver·teidigung als Zeugen erbeten.;'.>'10Q-~ericht aber abgelehnt! 

Wcil er· "nur" der Landeskirchf u~&c einer Sekte angehõr t , 
billigte ihm das Cericht keine pe~ ründe und llandeln in 
gr·osser Seclennot zu. Deshalbivu _ u Cefangnis statt zu ll aft 
\'erurteilt. ~, 

___., 



Da er das Pech hal, im Kanlon Zürich zu wohnen und cs dorl Sl.'hr 
formell (um nicht zu sagcn : rückstandig) zugeht, muss er· dic 
Strafe im Cefiingnis absitzen ; in vielen anderen Kanlonen würdc 
er tagsüber wenigstens im Sozialdie nst eingese tzt. 

Als erstcs wurde er pho tographiert und es wurden im dic 
Fingerabdrücke gcnommen: für· das Verbrecheralbum! lm 
Gefangnis gellen für ihn die üblichen straffen Bestimmungen; er 
darf pr·o Monat z wei Briefe schreiben, zweimal den Besuch von 
Angehorigcn empfangen - alles unter Kontrolle. Dreimal im llof 
eine halbe Stunde s pazieren, Kontaktnahme mit :\lithaflllngcn ist 
untcrsagt ... 

Doch dies ist nur der erste Akt 

d e s D r a m a s . - S e h o n b a l d n a e h d e r· 

Lntlassung wird er· wieder ein 

A u f g e b o t e r h a l t e n , d e n n d a s G e r· i e h t 

hat ihn nicht aus der Armee 

ausgeschlossen . 

De r· zweite Akt dürfte sich gam ahnlich abspielen, nur wird der 
Cefangnisaufenthall vicllãngcr dauern, da es sich dann um eincn 
" Rückfalligen" handelt. 

Die Milita rbehorden gl auben, mit diesen Mitteln di e Gesinnung von 
Menschen, die sich weigern, das Tõten zu üben, andern zu ki.inncn. 
Se ho n übcr 60 J ahre steht das Problem offen. Niemand weiss, o b 
man den Gesinnungstatern gegenüber mit diesen unwür·digen 
Mclhoden schon jc l rfolge erzielt hat. Tro tzdem lehnen es sture 
Militãrkreisc noch immer ab, einen zivilen Ersatzdienst für die 
Militardienstverweigerer aus Cewissensgründen zu sS"-iff1~· . 

Das allcs spielt sich nicht in Russland , in der DDR oder umer der 
\1ilitardiktatur in Griechenland ab, sondern in der freien Schweiz, 
irn Kanton Zürich, der als fortschrittlich gelten mõchte. 

Ruedi Tobler, der sich zur zeit im Bezirksgefangnis 
Ii inwil befindet, feierte dort fast gleichzeitig den 
l . August und seinen 20. Geburtstag. E r hat sich bei 
diescr Gelegenheit über Toleranz und freiheitliche 
Geslaltung unseres Rechtss taates seine eigenen Ge
danken machen müssen . 

E in( ' l Auszug aus einem seiner Briefe finden Sie auf 
d (; r gegenüberstehenden Seite : 

WANN 
KOi\D1T 
ENDLICH 
DER 
ZIVILDI ENST 
? 

ln Bern regiert nicht dcr Fortschritt. 
Deshalb sind wir von dcr \'cnvirklichung eines 
Zivildienstes für :\lilitiinlicnstvcnveigerer aus 
Gewissensgründen noch wcit entfernt. 

Die Professoren Huber und Baumltn haben im Auftr·age 
des Schweizerischen Kir·chcnbundes ein Gutachten 
erstellt, das einen mõglichen \Veg zur Schaffung eines 
zivilen Alternativdienstes aufzeigte . Das :\lilitardepartemcnt 
lehme es ab. Statt desscn hicss es ein Gutachten \"On 
Prof. Bridel gut, wonach dic E::inführ·ung des Zivildienstes 
nur durch eine VerfassungSt'C\ ision mõglich sein soll. 
Diese muss durch eine \ olksabstimmung beschlossen 
werden. Auch die Cesetzesinitiative Borel und die 
Petition des Schweizerischen Friedensrates wurden 
vom Nationalrat abgelehnt. 

Einzig der Strafvollzug für Dienstverwcigerer aus 
Gewissensgründen soll gciinde r t w e r·den, indem di ese 
künftig tagsüber im Sozialdienst eingesetzt werden. 
Das ist aber keine Lõs1.mg des Problems -
was wir brauchen, ist die l:!:inführung des Z i vildienstes! 

lst es denn um unsere Armee so schlecht bestellt, 
dass wir es uns nicht le isten konnen, 
300 bis 500 Leute in der l3er·ghilfe, im Spitaldienst 
oder in der E nt wicklungshilfe einzusetzen? 


